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Burgenländisches Jugendschutzgesetz 2002  
 
Fundstelle 
LGBl.Nr. 54/2002 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 4/2007 
Inkrafttretedatum 20020101  
 

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände, Dienstleistungen, 
Veranstaltungen und Handlungen 

  § 10. (1) Inhalte von Medien im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 des Mediengesetzes, 
BGBl. Nr. 314/1981, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 49/2005, und 
Datenträgern sowie Gegenstände, Dienstleistungen, Veranstaltungen und 
Handlungen, die junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden können, dürfen 
diesen nicht angeboten, vorgeführt, an diese weitergegeben oder sonst zugänglich 
gemacht werden. 
  (2) Eine Gefährdung im Sinne des Abs. 1  ist insbesondere anzunehmen, wenn die 
genannten Medien, Datenträger, Gegenstände, Dienstleistungen, Veranstaltungen 
oder Handlungen  

1. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder    
Gewaltdarstellungen verherrlichen, 

2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen Herkunft, ihres 
Geschlechtes, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer körperlichen oder 
geistigen Behinderung diskriminieren oder  

3. die Darstellung einer die Menschenwürde missachtender Sexualität 
beinhalten. 

  (3) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder Gegenstände nicht 
erwerben, besitzen oder verwenden und solche Veranstaltungen nicht besuchen 
sowie solche Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen. 
  (4) Wer gewerbsmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder Dienstleistungen 
im Sinne von Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht, hat durch 
geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
oder technische Beschränkungen, Aufschriften oder mündliche Hinweise 
sicherzustellen, dass junge Menschen davon ausgeschlossen sind. 
  (5) Die Landesregierung kann mit Verordnung Medien, Datenträger (zB 
Abbildungen, Schriften, Filme, Videos, CD, DVD, Disketten oder ähnliche 
Informationsträger), Gegenstände und Dienstleistungen, die eine Gefährdung im 
Sinne des Abs. 1 bewirken können, als jugendgefährdend bezeichnen. 
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Kärntner Jugendschutzgesetz - K - JSG  
 
Fundstelle 
LGBl.Nr. 5/1998, Änderung LGBl. 12. Stück vom 6. Mai 2004 
Inkrafttretedatum 19980301  

 
§ 11 

Jugendgefährdende Medien , Gegenstände und Dienstleistungen 
 
 (1) Medien , Gegenstände und Dienstleistungen, die insbesondere durch die 
Verherrlichung von Gewalt, durch die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer 
Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres 
religiösen Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder Vermittlung 
pornographischer Handlungen, die körperliche, geistige, sittliche, seelische, 
charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen gefährden 
können, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich 
gemacht werden. 
 (2) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des 
Abs 1 anbietet oder vorführt, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch 
räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften, mündliche 
Hinweise u. dgl., dafür zu sorgen, daß Kinder und Jugendliche davon 
ausgeschlossen werden. Die Behörde ist berechtigt, im Einzelfall mit Bescheid jene 
Vorkehrungen vorzuschreiben, die zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
erforderlich sind. 
(3) Bespielte Videokassetten oder andere zur Weitergabe geeignete, für die  
Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmen mit Filmen oder Spielen 
programmierte Datenträger (Bildträger), für die eine jugendgefährdende Wirkung im 
Sinne von Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen Kindern oder 
Jugendlichen nur angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht 
werden, wenn die Programme auf diesen Bildträgern als für die jeweilige Altersstufe 
freigegeben gekennzeichnet sind. 
(4) Bildträger, die auf Grund des § 12 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG), 
Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland 2002 I S 2730, nicht freigegeben 
oder für Kinder oder Jugendliche nur ab einem bestimmten Alter freigegeben sind, 
gelten auch im Land Kärnten als nicht oder nur ab einem bestimmten Alter 
freigegeben. Die Landesregierung kann jedoch auf Antrag des Eigentümers oder 
sonst darüber Verfügungsberechtigten nach Maßgabe der im Abs. 1 genannten 
Kriterien eine hievon abweichende Entscheidung treffen. 
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 (5) Liegt eine Klassifizierung im Sinne des Abs. 4 nicht vor, hat die  
Landesregierung auf Antrag des Eigentümers des Bildträgers oder des sonst 
darüber Verfügungsberechtigten unter Anwendung der im Abs. 1 angeführten 
Kriterien ein Programm für Kinder oder Jugendliche insgesamt oder ab einem 
bestimmten Alter freizugeben oder die Freigabe abzulehnen.  
(6) Die Kennzeichnung der Freigabe für Kinder und Jugendliche insgesamt oder ab 
einem bestimmten Alter hat auf fälschungssichere Weise deutlich sichtbar auf dem 
Bildträger und auf dessen Umhüllung zu erfolgen. Bei auf sonstigem elektronischen 
Weg zugänglichen Bildträgern ist die Kennzeichnung so abzuspeichern, dass sie 
unmittelbar vor dem Programm auf die Dauer von zehn Sekunden aufscheint.
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NÖ Jugendgesetz 
Stammgesetz 2/83 1983-01-27 in der Fassung vom 24. Jänner 2008 
 

§ 19 
Jugendgefährdende Medien , Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen 

(1) Inhalte von Medien im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1 des Mediengesetzes, BGBl.Nr. 
314/1981 in der Fassung BGBl. I Nr. 75/2000, und Datenträgern, sowie Gegenstände 
und Dienstleistungen, die junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden können, 
dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, an diese weitergegeben oder sonst 
zugänglich gemacht werden. Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn 
diese  

a) kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 
Gewaltdarstellungen verherrlichen, 
b) Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechtes, ihres religiösen Bekenntnisses, ihrer 
Weltanschauung oder ihrer körperlichen und geistigen Behinderung 
diskriminieren oder 
c) die Darstellung einer die Menschenwürde mißachtenden Sexualität  

beinhalten. 
(2) Junge Menschen dürfen solche Medien , Datenträger oder Gegenstände nicht 
erwerben, besitzen oder verwenden und solche Dienstleistungen nicht in Anspruch 
nehmen. 
(3) Wer gewerbsmäßig Medien , Datenträger, Gegenstände oder Dienstleistungen im 
Sinne des Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt oder sonst zugänglich macht, hat 
durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche und optische 
Abgrenzungen, zeitliche und technische Beschränkungen, Aufschriften, mündliche 
Hinweise oder ähnliches dafür zu sorgen, daß junge Menschen davon 
ausgeschlossen werden. 
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Oö. Jugendschutzgesetz 2001  
Fundstelle 
LGBl.Nr. 93/2001 zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 90/2005 
Inkrafttretedatum 20050915  
 

§ 4 
Pflichten der Erwachsenen 

 (1) Die Aufsichtspersonen haben dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht 
unterstehenden Jugendlichen die Jugendschutzbestimmungen einhalten. Die 
Erziehungsberechtigten haben bei der Übertragung der Aufsicht sorgfältig und 
verantwortungsbewusst vorzugehen. 
 (2) Erwachsene dürfen Jugendlichen die Übertretung der 
Jugendschutzbestimmungen nicht ermöglichen oder erleichtern. Sie haben sich so 
zu verhalten, dass Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, sittlichen, seelischen 
und sozialen Entwicklung nicht geschädigt werden. Sie haben dafür Sorge zu tragen, 
dass den in ihrem Einflussbereich befindlichen Jugendlichen keine 
jugendgefährdenden Informationen, Unterhaltungen, Darbietungen oder 
Darstellungen, insbesondere über elektronische Medien zugänglich werden. 
 (3) Unternehmer, Veranstalter und Liegenschaftseigentümer im Sinn des § 5 Abs. 3 
haben, soweit Jugendliche in deren Betrieb, Veranstaltung oder Liegenschaft 
Beschränkungen oder Verboten gemäß den §§ 5 bis 9 unterliegen, 
 1. auf die für ihren Betrieb oder ihre Veranstaltung maßgeblichen 
Jugendschutzbestimmungen durch dauernden Aushang oder Auflage deutlich 
sichtbar hinzuweisen und 
 2. die notwendigen Vorkehrungen zur Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen 
zu treffen, insbesondere durch die Überprüfung des Alters, die Verweigerung des 
Zutritts zu den Betriebsräumlichkeiten, Veranstaltungsorten und Liegenschaften, die 
Aufforderung zum Verlassen dieser und die erforderliche Anweisung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
(Anm: LGBl.Nr. 90/2005) 

§ 9 
Jugendgefährdende Medien , Datenträger, Gegenstände und Dienstleistungen 

 (1) Inhalte von Medien im Sinn des § 1 Abs. 1 Z. 1 des Mediengesetzes und 
Datenträgern sowie Gegenstände und Dienstleistungen, die Jugendliche in ihrer 
Entwicklung gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, an diese 
weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht werden. Eine Gefährdung ist 
insbesondere anzunehmen, wenn sie 
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  1. kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder 
Gewaltdarstellungen verherrlichen oder 
 2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
Behinderung diskriminieren oder 
 3. pornographische Darstellungen beinhalten. 

 (2) Die Landesregierung kann mit Verordnung Medien , Datenträger, Gegenstände 
(z.B. Abbildungen, Schriften, Filme, Videos, CD, DVD, Disketten oder ähnliche 
Informationsträger) und Dienstleistungen, deren Inhalt eine Gefährdung im Sinn des 
Abs. 1 bewirken kann, als jugendgefährdend bezeichnen. (Anm: LGBl.Nr. 90/2005) 
 (3) Wer Medien , Datenträger, Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinn des Abs. 
1 anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht, hat durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
Beschränkungen, Aufschriften oder mündliche Hinweise sicherzustellen, dass 
Jugendliche davon ausgeschlossen sind. Die Behörde hat im Einzelfall durch 
Bescheid die zum Schutz von Jugendlichen erforderlichen Maßnahmen 
vorzuschreiben. (Anm: LGBl.Nr. 90/2005) 
 (3a) Jugendlichen ist der Erwerb, Besitz und Gebrauch von Medien, Datenträgern 
und Gegenständen sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gemäß Abs. 2 
verboten. (Anm: LGBl.Nr. 90/2005) 
 (4) Jugendlichen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist unbeschadet der 
Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes auch der Erwerb, Besitz und Gebrauch von 
pyrotechnischen Gegenständen der Klasse I (Feuerwerksscherzartikel, 
Feuerwerksspielwaren) gemäß § 3 des Pyrotechnikgesetzes verboten. Es ist 
verboten, diese Gegenstände Jugendlichen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zu 
überlassen. 
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Salzburger Jugendgesetz  
 
Fundstelle 
LGBl.Nr. 24/1999 zuletzt geändert durch LGBl Nr 98/2006 
Inkrafttretedatum 19990401  

 
Besondere Verpflichtungen der Betriebsinhaber und Veranstalter 

 
(1) Die Inhaber von Betrieben (Geschäftsführer, Beauftragte) und Veranstalter haben 
die besonderen Jugendschutzbestimmungen sowie die auf ihrer Grundlage 
erlassenen Anordnungen, nach denen sich für Kinder und Jugendliche Verbote oder 
Beschränkungen für den Besuch des Betriebes oder der Veranstaltung ergeben, in 
für Kinder und Jugendliche verständlicher Form an deutlich sichtbarer Stelle 
angeschlagen zu halten und mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln, 
insbesondere auch durch mündliche Aufklärung, dafür zu sorgen, dass diese Verbote 
und Beschränkungen von den Kindern und Jugendlichen beachtet werden. Sie 
haben sich von deren Einhaltung laufend zu überzeugen und Kindern und 
Jugendlichen, die ihr Alter nicht nachweisen oder unter ein solches Verbot bzw eine 
solche Beschränkung fallen, den Zutritt zu verweigern bzw diese zum Verlassen des 
betreffenden Betriebes oder Veranstaltungsortes aufzufordern.  
(2) In Auslagen sowie an sonstigen Orten, die Kindern oder Jugendlichen allgemein 
zugänglich sind, insbesondere in solchen Verkaufsräumen, dürfen 
jugendgefährdende Medien und Gegenstände nicht ausgestellt, ausgehängt, 
angeschlagen, aufgelegt oder sonst wie angeboten werden. Gleiches gilt für das 
Anbieten von jugendgefährdenden Dienstleistungen.  
 

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen 
§ 37 

(1) Medien, die nicht unter § 38 fallen, wie zB Zeitschriften, Bücher, Fotos, Tonträger, 
sonstige Gegenstände (zB Spielsachen) und Dienstleistungen (zB Telefonsex), die 
insbesondere durch die gehäufte Darstellung oder Verherrlichung von Gewalt, durch 
die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen und 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung oder ihres religiösen 
Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder Vermittlung sexueller Handlungen die 
körperliche, geistige, sittliche, charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen gefährden können, dürfen einem Kind oder Jugendlichen nicht 
angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. 
(2) Auf Antrag des Eigentümers oder des sonst darüber Verfügungsberechtigten ist 
mit Bescheid festzustellen, ob es sich um ein Medium, einen sonstigen Gegenstand 
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 oder eine Dienstleistung handelt, die im Sinn des Abs 1 jugendgefährdend ist 
oder nicht. Solche Feststellungsbescheide können auch von Amts wegen 
erlassen werden, wenn dies zum Schutz der Kinder und Jugendlichen erforderlich ist. 
(3) Wer erwerbsmäßig im Sinn des Abs 1 jugendgefährdende Medien, sonstige 
Gegenstände oder Dienstleistungen anbietet oder vorführt oder zugänglich macht, 
hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, 
Wahl des Ausstellungsortes, zeitliche Beschränkungen, schriftliche und mündliche 
Hinweise udgl dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche insgesamt oder bis zu 
einem bestimmten Alter davon ausgeschlossen sind. Die Bezirksverwaltungsbehörde 
hat wenn notwendig durch Bescheid jene Vorkehrungen aufzutragen, die zum Schutz 
von Kindern oder Jugendlichen erforderlich sind. 
(4) Kinder und Jugendliche dürfen im Sinn des Abs 1 jugendgefährdende Medien 
und sonstige Gegenstände nicht erwerben, dauernd oder vorübergehend besitzen 
oder benützen oder Dienstleistungen solcher Art nicht in Anspruch nehmen. 
(5) Diese Bestimmungen gelten nicht für Suchtmittel, die unter das 
Suchtmittelgesetz, BGBl I Nr 112/1997, fallen.  
(6) Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind unbeschadet der Bestimmungen 
des Pyrotechnikgesetzes der Erwerb, der Besitz und der Gebrauch von 
pyrotechnischen Gegenständen der Klasse I gemäß § 3 des Pyrotechnikgesetzes 
(Feuerwerksscherzartikel, Feuerwerksspielwaren) nicht erlaubt. Ihnen dürfen auch 
solche Gegenstände nicht überlassen werden. 

 
Freigabe von Videokassetten, Bildplatten und sonstigen elektronischen Bild-

Datenträgern 
§ 38 

(1) Bespielte Videokassetten, Bildplatten und auf sonstigem elektronischen Weg 
zugängliche Bild-Datenträger dürfen Kindern und Jugendlichen nur angeboten, 
vorgeführt, weitergegeben oder zugänglich gemacht werden, wenn die Programme 
auf diesen Datenträgern für die jeweilige Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet 
(Abs 4) sind. 
(2) Programme, die auf Grund des § 7 iVm § 6 des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland 1985 I S 
425, nicht freigegeben oder für Kinder und Jugendliche nur ab einem bestimmten 
Alter freigegeben sind, gelten auch im Land Salzburg als nicht oder nur ab einem 
bestimmten Alter freigegeben. Die Landesregierung kann jedoch auf Antrag des 
Eigentümers oder sonst darüber Verfügungsberechtigten eine hievon abweichende 
Entscheidung treffen. 
(3) Liegt eine Klassifizierung im Sinn des Abs 2 nicht vor, hat die Landesregierung 
auf Antrag des Eigentümers des Datenträgers oder des sonst darüber 
Verfügungsberechtigten unter Anwendung der im § 37 Abs 1 angeführten Kriterien 
ein Programm für Kinder und Jugendliche insgesamt oder ab einem bestimmten Alter 
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 freizugeben oder die Freigabe abzulehnen. 
(4) Die Kennzeichnung der Freigabe für Kinder und Jugendliche insgesamt oder 
ab einem bestimmten Alter hat auf fälschungssichere Weise deutlich sichtbar auf 
dem Datenträger und auf dessen Umhüllung zu erfolgen. Bei auf sonstigem 
elektronischen Weg zugänglichen Datenträgern ist die Kennzeichnung so 
abzuspeichern, dass sie unmittelbar vor dem Programm auf die Dauer von 
mindestens zehn Sekunden aufscheint.  
(5) Wer erwerbsmäßig Bild-Datenträger mit Programmen, die für Kinder und 
Jugendliche insgesamt oder bis zu einem bestimmten Alter nicht freigegeben sind, 
anbietet oder vorführt, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch 
räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, schriftliche und mündliche 
Hinweise udgl dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche insgesamt oder bis zu 
einem bestimmten Alter davon ausgeschlossen sind. § 37 Abs 3 zweiter Satz gilt 
auch hiefür. 
(6) Kinder und Jugendliche dürfen für sie insgesamt oder bis zu einem bestimmten 
Alter nicht freigegebene Bild-Datenträger nicht erwerben oder dauernd oder 
vorübergehend besitzen oder benutzen. 
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Steiermärkisches Jugendschutzgesetz - StJSchG  
 
Gesetz vom 7. Juli 1998 über den Schutz der Jugend  
(Steiermärkisches Jugendschutzgesetz - StJSchG ) 
 

§ 11 
Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen 

 
(1) Medien, Gegenstände und Dienstleistungen, die Kinder und Jugendliche 
gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, weitergegeben oder 
zugänglich gemacht werden, insbesondere wenn sie  

- die Darstellung krimineller Handlungen von menschenverachtender Brutalität 
als Unterhaltung zeigen oder der Verherrlichung von Gewalt dienen, 
- Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechts, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer 
Behinderung diskriminieren oder 
- pornographische Handlungen darstellen.  

(2) Über Antrag des Eigentümers oder des sonst darüber Verfügungsberechtigten ist 
mit Bescheid festzustellen, ob es sich um Medien, Gegenstände oder 
Dienstleistungen im Sinne des Abs. 1 handelt oder nicht. Solche 
Feststellungsbescheide können auch von Amts wegen erlassen werden. 
(3) Wer gewerbsmäßig Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des 
Abs. 1 anbietet, vorführt, weitergibt oder zugänglich macht, hat durch geeignete 
Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche 
Beschränkungen, Aufschriften, mündliche Hinweise u. dgl. dafür zu sorgen, daß 
Kinder und Jugendliche davon ausgeschlossen sind. Die Behörde ist berechtigt, im 
Einzelfall mit Bescheid jene Vorkehrungen vorzuschreiben, die zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen erforderlich sind. 
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Tiroler Jugendschutzgesetz 1994  
 
Fundstelle 
LGBl.Nr. 4/1994 
Inkrafttretedatum 19940301   
 

§ 17 
Jugendgefährdende Medien , Gegenstände und Dienstleistungen 

 (1) Medien (z.B. Zeitschriften, Bücher, Fotos, Videokassetten, sonstige Bild- und 
Tonträger, Software und dergleichen), Gegenstände (z.B. Spielsachen) und 
Dienstleistungen (z.B. Telefonsex), die insbesondere durch die Verherrlichung von 
Gewalt, durch die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, 
nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen 
Bekenntnisses oder durch die Darstellung oder Vermittlung sexueller Handlungen die 
körperliche, geistige, sittliche, charakterliche oder soziale Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen gefährden können, dürfen diesen nicht angeboten, vorgeführt, 
weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Für die Erlassung eines 
Feststellungsbescheides gilt § 16 Abs. 4 sinngemäß. 
 (2) Wer erwerbsmäßig Medien , Gegenstände oder Dienstleistungen im Sinne des 
Abs. 1 anbietet oder vorführt, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere 
durch räumliche Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften, mündliche 
Hinweise und dergleichen, dafür zu sorgen, daß Kinder und Jugendliche davon 
ausgeschlossen werden. Die Behörde hat im Einzelfall durch Bescheid jene 
Vorkehrungen aufzutragen, die zum Schutz von Kindern oder Jugendlichen 
erforderlich sind. Gegen einen solchen Bescheid ist die Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat zulässig. 
 (3) Kinder und Jugendliche dürfen Medien, Gegenstände oder Dienstleistungen im 
Sinne des Abs. 1 nicht erwerben, innehaben, verwenden oder in Anspruch nehmen. 
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Vorarlberg: Gesetz über die Förderung und den Schutz 
der Jugend  
 
Fundstelle 
LGBl.Nr. 16/1999, 26/2004, 27/2005, 3/2008 
Inkrafttretedatum 20080118  

 
§ 15 

Jugendgefährdende Medien, Gegenstände und Dienstleistungen 
 
   (1) Es ist verboten, Kindern und Jugendlichen Medien, Gegenstände oder 
Dienstleistungen, von denen Gefahren für die Entwicklung von Kindern oder 
Jugendlichen ausgehen, anzubieten, vorzuführen, weiterzugeben oder zugänglich zu 
machen. Dies gilt besonders auch dann, wenn Gewalt verherrlicht, die 
Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres religiösen Bekenntnisses 
befürwortet wird oder pornografische Handlungen dargestellt oder vermittelt werden. 
   (2) Kinder und Jugendliche dürfen öffentliche Film- oder andere öffentliche 
Medienvorführungen nur besuchen, wenn sie vom Veranstalter für ihre Altersstufe 
zugelassen sind und wenn sie nicht durch eine Verordnung nach Abs. 3 
ausgeschlossen sind. Der Veranstalter öffentlicher Film- und anderer 
Medienvorführungen hat die Altersstufe, für die die Vorführung bestimmt ist, 
öffentlich anzukündigen. 
   (3) Die Behörde kann durch Verordnung Medien, Gegenstände oder 
Dienstleistungen bestimmen, für die das Verbot des Abs. 1 gilt. Sie kann auch durch 
Verordnung bestimmen, dass das Verbot nach Abs. 1 nur für Kinder und Jugendliche 
bestimmter Altersstufen gilt. 
   (4) Niemand darf an gewerbsmäßiger Unzucht teilnehmen, wenn diese durch 
Jugendliche begangen wird.
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Wiener Jugendschutzgesetz 2002 
Gesetz zum Schutz der Jugend (Wiener Jugendschutzgesetz 2002/WrJSchG 2002 ) 
In der Fassung vom 11/04/2007 LGBl. Nr. 23/2008 
 

Jugendgefährdende Medien, Datenträger, Gegenstände und Veranstaltungen 
§ 10. (1) Inhalte von Medien gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Mediengesetz, BGBl. Nr. 
314/1981 in der Fassung BGBl. I Nr. 75/2000, und Datenträgern sowie Gegenstände 
und Veranstaltungen, die junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten, 
dürfen diesen nicht angeboten, weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht 
werden. 
Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn diese  

1. Aggressionen und Gewalt fördern (zB Softguns oder Waffenimitate, bei denen 
eine Verwechslungsgefahr mit echten Waffen besteht), kriminelle Handlungen 
von menschenverachtender Brutalität oder Gewaltdarstellungen verherrlichen 
oder verharmlosen, 

2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen 
Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihres religiösen 
Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren oder 

3. die Darstellung einer die Menschenwürde missachtenden Sexualität 
beinhalten. 

(2) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder Gegenstände nicht 
erwerben, besitzen oder verwenden und solche Veranstaltungen nicht besuchen. 
(3) Wer selbstständig und regelmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder 
Veranstaltungen im Sinne des Abs. 1 anbietet, weitergibt oder sonst zugänglich 
macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche 
Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften oder Beaufsichtigung 
sicherzustellen, dass junge Menschen davon ausgeschlossen sind. Insbesondere 
Datenträger, die Computerspiele beinhalten, dürfen an junge Menschen eines 
bestimmten Alters gewerblich nur abgegeben werden, wenn auf Grund einer klar 
sichtbaren PEGI (Pan-European Game Information) Kennzeichnung ersichtlich ist, 
dass sie für junge Menschen dieses Alters geeignet sind. Wenn auf einem 
Datenträger, der ein Computerspiel beinhaltet, keine PEGI Kennzeichnung 
angebracht ist, ist bis 1. Jänner 2010 auch die USK (Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle) Klassifizierung als Eignungsgrundlage für die Abgabe ausreichend. 
Keine PEGI oder USK Kennzeichnungspflicht besteht für Computerspiele zu 
Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken, die als Informations-, Instruktions- 
oder Lehrprogramm gekennzeichnet sind und junge Menschen in ihrer Entwicklung 
nicht gefährden. 
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